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Abnahmeantrag (Muster) 
 
Briefkopf des Ort, Datum 
Konzessionärs 
 
 
An 
 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
 (Anschrift Polizeibehörde) 

 
 
Abnahme einer Überfall- und Einbruchmeldeanlage mit Anschluss an die Polizei (ÜEA) 

 
Die mit Schreiben vom ...................., Az.: ................................ zur Errichtung / Erweiterung / Änderung* 
genehmigte Überfall- und Einbruchmeldeanlage mit Anschluss an die Alarmempfangsstelle der Polizei 
bei(m) ........................................ ........................................................... wird hiermit zur Abnahme beantragt. 

Als Anlage ist die zugehörige Anlagenbeschreibung vollständig ausgefüllt und unterschrieben beigefügt. 

Alle Fachunternehmen bestätigen, dass sie die in der ÜEA-Richtlinie enthaltenen Voraussetzungen und 
Pflichten erfüllen und die Regelungen beachten werden. 

Das Errichterunternehmen bestätigt, dass die errichtete / erweiterte / geänderte Anlage der Richtlinie für 
Überfall- und Einbruchmeldeanlagen mit Anschluss an die Polizei (ÜEA-Richtlinie) und der Anlagenbe-
schreibung entspricht. 
Die Anlage entspricht/entspricht nicht* der technischen Beschreibung des Antrages/der Genehmigung* vom 
....................... Die zugehörige Anlagenbeschreibung ist beigefügt.  

Vom Konzessionär wird bestätigt, dass die Anlage nach den in der zz. gültigen ÜEA-Richtlinie enthaltenen 
Regelungen anschlussbereit ist. 

Betreiber und Instandhalter bestätigen, dass die Anlage nach den in der ÜEA-Richtlinie enthaltenen Re-
gelungen betrieben bzw. instandgehalten wird. 

Es ist bekannt, dass die Polizei die Genehmigung gem. Nr. 1.6 der ÜEA-Richtlinie widerrufen und die Ab-
schaltung der  Alarmübertragung zur Polizei durch den Konzessionär veranlassen kann. Eine Ersatzpflicht 
der Polizei für Schäden, die aus einer Abschaltung entstehen, ist ausgeschlossen. 
 

Alle Unterzeichner  
- stellen sicher, dass der prüffähige Zustand der Anlage und der Zugang zu allen Sicherungsbereichen 

durch Anwesenheit der Schlüssel-/Kombinationsträger gewährleistet ist. 
- erklären sich mit der Speicherung der objekt- und personenbezogenen Daten in Karteien/Dateien der 

Polizei gem. der Zweckbestimmung der o.a. Richtlinie einverstanden. Gleichlautende Erklärungen der 
ansonsten benannten Verantwortlichen liegen dem jeweiligen Unterzeichner vor. Sie verpflichten sich, 
bei der Erhebung, Speicherung, Bearbeitung und Übermittlung von Daten und sonstigen Informationen 
die jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 

 
Wir bitten um Abnahme der Anlage. 

 
......................................................................................   ...................................................................................... 
 (Errichter) (Instandhalter) 

 
......................................................................................  ...................................................................................... 
 (Konzessionär) (Anschlussbewerber/Betreiber) 

* Nichtzutreffendes streichen 


